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§/Artikel/Anlage 

§ 36 

Inkrafttretensdatum 

01.11.2001 

Außerkrafttretensdatum 

30.11.2008 

Text 

Ausnahmsweise Zulassung der Ein- oder Durchfuhr 
 

§ 36. (1) Führen die Untersuchungen nach § 34 zum Ergebnis, dass die Tiere, Waren oder Gegenstände den 
Ein- oder Durchfuhrvorschriften nur teilweise entsprechen, so kann der Bundesminister für soziale Sicherheit 
und Generationen im Einzelfall über Ansuchen des Einführers zusätzliche behördliche Ermittlungen durchführen 
und die Ein- oder Durchfuhr gestatten, wenn dagegen weder veterinär- noch sanitätspolizeiliche Bedenken 
bestehen. Hierauf besteht aber kein Rechtsanspruch. 


